
 

2. Änderungssatzung zur 
 

FRIEDHOFSSATZUNG 
 

der Stadt Großalmerode 
 

vom 14.06.2019 
 
Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
11.12.2020 (GVBl. S. 915) i. V. m. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes 
vom 05.07.2007 (GVBl. I S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.08.2018 (GVBl. I S. 
381) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode in der Sitzung vom 
17.12.2021 für die Friedhöfe der Stadt Großalmerode folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 

C Urnengrabstätten 
 
§ 22 Abs. 5 (Ruhefristen, Nutzungsrecht, Allgemeines) erhält folgende Fassung: 
 

 
(5) Urnenbaumgrabstätten werden auf durch überwiegend bürgerschaftliches Engagement 

errichteten pflegearmen Urnenbaumgrabfeldern zur Beisetzung von Urnen eingerichtet. 
Die Grabstätten werden gemeinsam von der Friedhofsverwaltung und ehrenamtlich 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus den Stadtteilen angelegt. Ein Anspruch auf 
Verfügbarkeit dieser Grabart auf allen Friedhöfen besteht nicht. Sie werden der Reihe 
nach belegt und für die Dauer der Ruhefrist von 15 Jahren zur Beisetzung einer Urne 
abgegeben. Die Beisetzung darf nur in einer biologisch abbaubaren Urne erfolgen. Die 
Gräber werden seitens der Friedhofsverwaltung mit einem liegenden Findling sowie 
einer einheitlichen Plakette versehen. Nach einer Beisetzung darf Grabschmuck 
abgelegt werden. Der Friedhofsträger entfernt den Grabschmuck nach ca. 14 Tagen. 
Danach ist ein Ablegen von Grabschmuck nicht gestattet. Eine Verlängerung des 
Nutzungsrechts ist nur zum Zeitpunkt des Ablaufs der Ruhefrist für jeweils maximal 3 
Jahre möglich, sofern keine Wiederbelegungsgründe dem entgegenstehen. Ein 
Rechtsanspruch für die Verlängerung des Nutzungsrechts besteht nicht. 

  

Amtliche Bekanntmachung Nr.: 21.206 



 

Artikel II 
 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 
 
 
Großalmerode, den 17.12.2021 
 
 
gez. 
T h o m s e n 
Bürgermeister 


